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Ausgangslage und Enrvägungen

Das Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich hat mit Schreiben vom 23. Oktober 2025

zur Konsuttation über die Revision 2025 des kantonalen Waldentwicklungsplans (WEP) eingeLa-

den. Der WEP ist im Watdgesetz und in der Watdverordnung des Kantons Zürich verankert
(KWaG 0 12 sowie KWaV 55 4, 5, 6).Der WEP ist das strategische Ptanungs- und Führungs-
instrument des Kantons, um die EntwickLung der Wäl.der und die raumwirksamen Tätigkeiten
innerhatb des gesamten Waldareats zu lenken und damit die Waldfunktionen nachhaltig zu er-
füLLen. Er ist für al.Le Behörden von Kanton und Gemeinden verbindlich. Die Vorgaben des kan-
tonalen Richtplanes sind im WEP Kanton Zürich berücksichtigt. Die ausgewiesenen Waldfunkti-
onen und Themen fliessen in die kantonalen und die regionalen Richtp[äne ein. Für Waldeigen-

tümer werden die Inhatte des Wal.dentwicklungsplanes durch die Umsetzung der Vorgaben in
den Ausführungsplanungen (Betriebsptäne, Verträge, Verfügungen, Beitragsbestimmungen)
verbindlich (KWac 5 13).

Da sich die natürlichen, soziaten und wirtschafttichen Rahmenbedingungen in den letzten
Jahren geändert haben, wird der bisherige Wal.dentwickl.ungsplan Kanton Zürich aus dem Jahr
2010 revidiert. Die Gemeinden, Watdeigentümerschaften, Ptanungsverbände und ausgewähtte
Interessensvertretungen werden in eine breite Konsultation zum neuen WEP einbezogen. Der

Forstbetrieb Rafzerfetd konnte sich bereits im Rahmen einer internen Vernehmlassung zur Re-

vision des WEP äussern.
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In der Funktionenkarle des neuen WEP werden die Watdfunktionen übertagernd dargestellt. Für
jeden 0rt im Zürcher Wa[d wird so aufgezeigt, welche öffenttichen Ansprüche dort bestehen.
Für das WaLdgebiet der Gemeinde Egtisau zeichnen sich mit dem neuen WEP 2025 keine we-

sentlichen Anderungen der Waldfunktionen ab.

Die Gemeinden erhalten - wie bereits im WEP 2O7O - die Kompetenz, Wälder mit intensiver
Erholungsnutzung (WIEN) aufihrem Gemeindegebiet zu bezeichnen. Diese können für Waldbe-

suchende besonders attraktiv gestaltet oder mit watdrechttich zutässigen Freizeiteinrichtungen
versehen werden. Nicht zuletä dienen sotche WäLder auch der Besuchertenkung. Im WEP 2025
ist dazu neu ein konkretes Verfahren definiert. Aus dem WEP geht nur unklar hervor, was mit
intensiver Erholungsnutzung gemeint ist und welche Art von Nutzung in WIEN überhaupt zu[äs-

sig sind. Der Prozess zur Ausscheidung der WIEN dürfte in der Praxis anspruchsvot[ sein, was

lange und umständtiche Ptanungsprozesse mit sich bringt und dadurch eventuell gar nicht erst
ausgelöst werden.

Der WEP 2010 hat sich grundsätztich bewährt. Die iinderungen des WEP 2025 scheinen sinn-
vol[, den eingeschlagenen Weg fortzuführen und geziett weiterzuentwicketn.
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7.

Beschluss

Der Gemeinderat Eglisau dankt dem Amt für Landschaft und Natur für die Gelegenheit zur Stet-

lungnahme. Er nimmt wie folgt Stetlung:

Antrag: Es ist ktarer aufzuzeigen, wetche Art von Nutzung in WIEN überhaupt zulässig sind und

was es braucht, damit ein WIEN-Gebiet genehmigungsfihig ist.

Begründung: Es bteibt unk[ar, welche Art von Erholungsnutzung und ggf. damit verbundene

Infrastruktuien überhaupt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu[ässig sind. Es so[[

verhinderl werden, dass [angwierige Planungsprozesse gestartet werden, die im Vorhinein

kaum genehmigungsfi hig sind.

Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch pubtiziert.

Über diesen Beschtuss wird im MitteiLungsbtatt vom April,2026 im Verhandtungsauszug berich-
tet.

Mitteilung an

Amt für Landschaf und Natur, Weinbergstrasse 15, 8090 Zürich (via E-Mitwirkung)

J o h a n n es Steffen, B etri ebs teiter Forstbetri eb Rafzerfetd (per E-Mai l.)

Fetix Baader, Ressortvorsteher Technische Betriebe (per E-Mail.)

Hans-Peter Wä[[e, Leiter Technische Betriebe (per E-Mail.)

Dossier-Verantwortung: Lucas Mü[ter, Gemeindeschreiber

Gemeinderat Egtisau
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ffi 1ll
Gem eindepräsident

Lucas Mütler

Gemeindeschreiber

Versand: 27. Februar 2026
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